Fortsetzungsfeststellungsklage     (Stand: 01.11.98/M3)


[Literatur zum Verwaltungsrecht: Ferdinand O. Kopp / Wolf-Rüdiger Schenke: Verwaltungsgerichtsordnung, Kommentar, 11. Auflage 1998, 108,00 DM; Paul Stelkens / Heinz Joachim Bonk / Michael Sachs: Verwaltungsverfahrensgesetz, Kommentar, 5. Auflage 1998, 328,00 DM;]





Mittels der Fortsetzungsfeststellungsklage kann gemäß § 113 Abs. 1 Satz 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) die Rechtswidrigkeit eines Verwaltungsaktes (VA) gerichtlich festgestellt werden, wenn sich dieser nach Klageerhebung erledigt hat. Hat sich der Verwaltungsakt bereits vor Klageerhebung erledigt, kann § 113 I 4 VwGO analog angewandt werden, man spricht dann von der erweiterten Fortsetzungsfeststellungsklage. Die Frist beträgt grundsätzlich 1 Monat, falls keine Rechtsmittelbelehrung erteilt worden ist (was der Regelfall sein dürfte) 1 Jahr.





Beispiele für einen Verwaltungsakt:


Verbot oder Auflösung einer Versammlung bzw. Demonstration,


Platzverweis,


Personalienkontrolle sowie


alle sonstigen Polizeiverfügungen.





Sinn der F. ist es, die Rechtswidrigkeit behördlichen bzw. polizeilichen Handelns feststellen zu lassen. Auf dieser Feststellung der Rechtswidrigkeit können Schadensersatzansprüche begründet werden (z.B. vergebliche Reisekosten, weil eine Demonstration verboten worden ist), außerdem ist zu erwarten, daß die Behörde unter gleichen Voraussetzungen beim nächsten Mal rechtswidrige Maßnahmen unterläßt. Tut sie dies - wider besseren Wissens - nicht, kann je nach Sachlage ev. Strafantrag wegen Nötigung/Freiheitsberaubung usw. gestellt werden.





Soweit ein berechtigtes Interesse daran besteht (dies ist immer gegeben, wenn man rechtliche Schritte einleiten will), muß ein VA auf unverzügliches Verlangen des Betroffenen schriftlich bestätigt (§ 37 II 2 LVwVfG) und begründet (§ 39 I 1 LVwVfG) werden. Gegen einen VA kann Widerspruch (§§ 68 ff. VwGO) eingelegt werden, der grundsätzlich aufschiebende Wirkung (Suspensiveffekt) hat. Bei polizeilichen Verfügungen hat der Widerspruch  jedoch keine aufschiebende Wirkung (§ 80 II Nr. 2 VwGO), diese kann aber gemäß § 80 Abs. 5 VwGO gerichtlich angeordnet werden.





Beispiel aus der Praxis: Eine für Samstag, 14 Uhr angekündigte Demonstration in Lübeck wird am Freitag um 19 Uhr verboten. Der eingelegte Widerspruch und der umgehend per Telefax beim zuständigen Verwaltungsgericht eingereichte Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung führt dazu, daß am Samstag, 13 Uhr vom Gericht die Demonstration “erlaubt” wird. Nach einer polizeilichen Verzögerungstaktik wird die Demonstration um 16 Uhr nun nochmals verboten. Es ist offensichtlich, daß aus rein tatsächlichen Gründen kein rechtzeitiger gerichtlicher Rechtsschutz mehr erlangt werden kann. Es bleibt lediglich die Möglichkeit, nachträglich die Rechtswidrigkeit des Verbotes mittels der Fortsetzungsfeststellungsklage feststellen zu lassen.





Zusammenfassung:


1. Bei polizeilichen Verfügungen (z.B. Platzverweis, Personenkontrolle usw.) handelt es sich um Verwaltungsakte.


2. Man sollte unverzüglich eine schriftliche Bestätigung und Begründung des VA verlangen.


3. Gegen einen Verwaltungsakt kann Widerspruch eingelegt werden.


4. Da bei Polizeiverfügungen der Widerspruch keine aufschiebende Wirkung hat, muß diese ggf. gerichtlich angeordnet werden (§ 80 Abs. 5 VwGO). Hier ist es wichtig sich rechtzeitig zu erkundigen, bei welcher Stelle des Gerichtes ein Notdienst eingerichtet ist, der z.B. auch am Wochenende arbeitet.


5. Ist aus zeitlichen Gründen die Anordnung der aufschiebenden Wirkung nicht möglich, da die Maßnahme erledigt ist bevor (einstweiliger) gerichtlicher Rechtsschutz erlangt werden kann besteht die Möglichkeit, nachträglich mittels der Fortsetzungsfeststellungsklage die Rechtswidrigkeit des VA feststellen zu lassen.
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Abdruck und Vervielfältigung nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung. Zuwiderhandlungen werden verfolgt.





Sämtliche Informationen werden nach bestem Wissen gegeben, es wird aber keine rechtliche Gewähr übernommen.











